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Personalnummer: ipa_pnr/DVERNR
DSTNRL


SKZ: ipa_dstnr
Belehrung über anrechenbare Vordienstzeiten

Ich bestätige, dass ich von der Personalstelle über die Bestimmungen zur Anrechnung von Vordienstzeiten gemäß § 26 Vertragsbedienstetengesetz 1948 in Verbindung mit § 19 Land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonengesetz  in Kenntnis gesetzt wurde.

Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vordienstzeiten innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Belehrung bekannt zu geben sind und ein Antrag auf Anrechnung von Vordienstzeiten nach Ablauf der Frist unzulässig ist. Die Nachweise (z.B. Dienstzeugnisse inklusive Tätigkeitsbeschreibungen, Bestätigung über den abgeleisteten Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst) sind innerhalb eines Jahres ab Erhalt der Belehrung der Personalstelle vorzulegen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist die betreffende Vordienstzeit nicht anzurechnen (vgl. § 26 Abs. 5 VBG iVm § 26 Abs. 6 VBG).


Ort und Datum
Unterschrift
Diese Belehrung ist umgehend unterfertigt im Dienstweg an die Bildungsdirektion für OÖ zu retournieren.
http://www.lsr-ooe.gv.at
DVR.0064351
Parteienverkehr Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr


